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203014

Verordnung zur Änderung des Ausbildungs- und 
Laufbahnrechts im feuerwehrtechnischen Dienst

Vom 4. Juni 2021

Artikel 1
Änderung der Verordnung über die Laufbahnen der 
 Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen 

Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 116 Absatz 4 des Landesbeamtengeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) ver-
ordnet das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen: 

In § 16 Absatz 1 Satz 2 und § 20 Absatz 2 Satz 2 der Ver-
ordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und 
Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 15. März 2017 (GV. NRW. 
S. 348) werden jeweils nach dem Wort „dauert“ die Wör-
ter „in der Regel“ eingefügt.

Artikel 2
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 

Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsverordnung 
 Feuerwehr für die Laufbahngruppe 2.2 – VAP2.2-Feu)

Auf Grund des § 7 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) verord-
net das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Laufbahn des zweiten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechni-
schen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen.

§ 2
Ziel

(1) Ziel der Ausbildung ist es, die Beamtinnen und 
Beamten für ihre Laufbahn zu befähigen.

(2) Sie sind so auszubilden, dass sie der freiheitlich de-
mokratischen Grundordnung verpfl ichtet sind und den 
Beruf als Dienst für das allgemeine Wohl auffassen.

§ 3
Zentrale Koordinierungsstelle

(1) Die Organisation, Koordination und Qualitätssiche-
rung der gesamten Ausbildung erfolgt durch eine zent-
rale Koordinierungsstelle. Ihr obliegen insbesondere

1.  die Entgegennahme und Bearbeitung der Anmeldun-
gen nach § 4 Absatz 2,

2.  die Rahmenplanung der Ausbildungsverläufe der 
Brandreferendarinnen und Brandreferendare sowie 
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten in Abstim-
mung mit den jeweiligen Ausbildungseinrichtungen,

3.  die Zuordnung zu den jeweiligen Ausbildungseinstie-
gen,

4.  die Qualitätssicherung der Ausbildung in den einzel-
nen Ausbildungsmodulen und an den jeweiligen Aus-
bildungsstellen,

5.  die Organisation und Durchführung von Laufbahn-
prüfungen,

6.  die Stellung der Prüfungsaufgaben für die Laufbahn-
prüfung auf Vorschlag der oder des Gesamtvorsitzen-
den der Prüfungsausschüsse unter Beteiligung der 
oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und 
der Beisitzerinnen und Beisitzer sowie die Bestim-
mung, ob und welche Hilfsmittel in den einzelnen 
Prüfungsbestandteilen benutzt werden dürfen und

7.  die Abrechnung der anfallenden Kosten für die zent-
ralen Ausbildungsmodule sowie für die Koordinie-
rung der Ausbildung und die Durchführung von Prü-
fungen unter Berücksichtigung von § 32 Absatz 4 und 
§  50 Absatz  5 und 7 des Gesetzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), das durch 
Artikel  8 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244) geändert worden ist.

(2) Von Absatz 1 unberührt und bei den Einstellungsbe-
hörden verbleiben: 

1.  die Wahrnehmung der Ausbildungsleitung sowie 

2.  die Koordination des Grundausbildungsmoduls sowie 
der dezentralen Ausbildungsmodule.

Teil 2
Vorbereitungsdienst

Kapitel 1
Allgemeines

§ 4
Einstellung, Beginn der Ausbildung

(1) Der Vorbereitungsdienst kann jeweils zum 1. April 
oder 1. Oktober eines Jahres begonnen werden. 

(2) Bis zum 1. Oktober ist der zentralen Koordinierungs-
stelle die Zahl der im Folgejahr benötigten Ausbildungs-
plätze durch die Einstellungsbehörde zu melden. Die 
zentrale Koordinierungsstelle weist innerhalb von zwei 
Wochen nach dem 1. Oktober den gemeldeten Ausbil-
dungsplätzen einen verbindlichen Termin für den Aus-
bildungsbeginn zu.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die für den Landes-
dienst angenommen sind, werden dem Institut der Feuer-
wehr Nordrhein-Westfalen (Einstellungsbehörde) zur 
Einstellung zugewiesen.

§ 5
Einstellungsvoraussetzungen

In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer 
die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für die Ernen-
nung, insbesondere nach der Verordnung über die Lauf-
bahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehr-
technischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen vom 
15. März 2017 (GV. NRW. S. 348) in der jeweils geltenden 
Fassung, erfüllt.

§ 6
Dauer

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel zwei 
Jahre und umfasst die Ausbildung und die Laufbahnprü-
fung. Er darf im Einzelfall eine Dauer von drei Jahren 
nicht überschreiten. Über die Verlängerung entscheidet 
die Einstellungsbehörde.

(2) Die Anrechnung von vorhandenen Kompetenzen und 
Vorkenntnissen sowie eine Verkürzung des Vorberei-
tungsdienstes richten sich nach den geltenden laufbahn-
rechtlichen Regelungen der Verordnung über die Lauf-
bahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehr-
technischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen.

§ 7
Erholungsurlaub, Beurlaubung

(1) Erholungsurlaub in den zentralen Ausbildungsmodu-
len soll nach Vorgabe der Rahmenplanung nach § 3 Ab-
satz  1 Satz  2 Nummer  2 gewährt werden. Der weitere 
Erholungsurlaub ist bei der Erstellung des individuellen 
Ausbildungsplans in Abstimmung mit der Brandreferen-
darin oder dem Brandreferendar zu berücksichtigen. Es 
ist darauf zu achten, dass der zustehende Erholungsur-
laub bis zum Ende des Vorbereitungsdienstes verbraucht 
ist.

(2) Beurlaubungen führen zu einer Unterbrechung des 
Vorbereitungsdienstes. Nach Beendigung der Beurlau-
bung ist die Ausbildung am Verlaufspunkt der Unterbre-
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chung fortzuführen. Beurlaubungen werden nicht auf die 
Dauer nach § 6 Absatz 1 angerechnet.

Kapitel 2
Ausbildung

§ 8
Ausbildungsleitung und andere Verantwortliche

(1) Von der Einstellungsbehörde ist eine Beamtin oder 
ein Beamter, die oder der die Laufbahnprüfung des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuer-
wehrtechnischen Dienstes oder eine ihr entsprechende 
Prüfung erfolgreich abgelegt haben muss, zur Ausbil-
dungsleiterin oder zum Ausbildungsleiter (Ausbildungs-
leitung) zu bestellen. 

(2) Die Ausbildungsleitung stellt sicher, dass den Brand-
referendarinnen und Brandreferendaren die Ausbil-
dungsinhalte nach dieser Verordnung vermittelt werden 
und sie die entsprechenden Kompetenzen erlangen. Da-
bei hat sie insbesondere die Aufgaben, 

1.  bei der Personalauswahl für das Brandreferendariat 
mitzuwirken,

2.  die Ausbildungsakte zu führen,

3.  auf Grundlage der Rahmenplanung nach § 3 Absatz 1 
Satz  2 Nummer  2 einen individuellen Ausbildungs-
plan zu erstellen,

4.  sich mit den verantwortlichen Betreuerinnen und Be-
treuern nach Absatz 3 über den fachlichen Leistungs-
stand, die persönliche Entwicklung und Sozialkompe-
tenz der Brandreferendarinnen und Brandreferendare 
abzustimmen,

5  mit den Brandreferendarinnen und Brandreferenda-
ren den fachlichen Leistungsstand, die persönliche 
Entwicklung und Sozialkompetenz durch regelmäßige 
Gespräche zu refl ektieren,

6  . zu kontrollieren, ob in den einzelnen Ausbildungs-
modulen die Ausbildungsinhalte vermittelt und die 
entsprechenden Kompetenzen erlangt wurden,

7.  individuellen Förderbedarf bei den zu vermittelnden 
Kompetenzen zu identifi zieren sowie geeignete Maß-
nahmen zu deren Erwerb einzuleiten und zu begleiten 
und

8  methodische und fachliche Begleitung der Brandrefe-
rendarinnen und Brandreferendare bei der Erstellung 
der Facharbeit zu leisten.

(3) Bei den Ausbildungsstellen für die dezentralen Mo-
dule sind Betreuerinnen oder Betreuer, die als hauptamt-
liche Kräfte der Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Diens-
tes angehören, zu bestellen. Sie regeln die Ausbildung in 
diesen Modulen, erstellen dazu vor Beginn des jeweiligen 
Moduls einen individuellen Ablaufplan, betreuen die 
Brandreferendarinnen und Brandreferendare vor Ort 
und fertigen die Befähigungsberichte für diese Module. 
Ist eine Bestellung nach den Anforderungen von Satz 1 
nicht möglich, können insbesondere in den dezentralen 
Praxismodulen Recht und Management (Nummer  3.4 
nach Anlage 1 dieser Verordnung) und Vertiefung (Num-
mer  4.1 nach Anlage 1 dieser Verordnung) Angehörige 
der Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 2 des allgemeinen nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer 
vergleichbaren Qualifi kation als Betreuerinnen oder Be-
treuer bestellt werden.

§ 9
Bewertung der Leistungen

(1) Die Leistungen während des Vorbereitungsdienstes 
werden wie folgt bewertet:

Note Punkte Beschreibung

sehr gut 14 bis 15

eine den Anforderungen in be-
sonderem Maße entsprechende 
Leistung

gut 11 bis 13
eine den Anforderungen voll ent-
sprechende Leistung

Note Punkte Beschreibung

befriedigend 8 bis 10 
eine im Allgemeinen den Anfor-
derungen entsprechende Leistung

ausreichend 5 bis 7 

eine Leistung, die zwar Mängel 
aufweist, aber im Ganzen den 
Anforderungen noch entspricht

mangelhaft 2 bis 4

eine den Anforderungen nicht 
entsprechende Leistung, die je-
doch erkennen lässt, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vor-
handen sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden 
könnten

ungenügend 0 bis 1

eine den Anforderungen nicht 
entsprechende Leistung, bei der 
selbst die Grundkenntnisse so lü-
ckenhaft sind, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten

(2) Die Punktzahlen eines Ergebnisses, das sich aus der 
Bildung eines arithmetischen Mittels oder der Multipli-
kation mit einem Gewichtungsfaktor ergeben, sind auf 
zwei Dezimalstellen anzugeben. Es wird nicht gerundet.

Hierbei entsprechen:

1.  13,50 bis 15 Punkte der Note sehr gut,

2.  10,50 bis 13,49 Punkte der Note gut,

3.  7,50 bis 10,49 Punkte der Note befriedigend,

4.  4,50 bis 7,49 Punkte der Note ausreichend,

5.  1,50 bis 4,49 Punkte der Note mangelhaft und

6.  0 bis 1,49 Punkte der Note ungenügend.

§ 10
Grundausbildung

(1) Im Rahmen des Grundausbildungsmoduls (Num-
mer  1.1 nach Anlage 1 dieser Verordnung) ist sicherzu-
stellen, dass die Ziele des Ausbildungsabschnitts 1 (feu-
erwehrtechnische Grundausbildung) der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuer-
wehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen 
vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 749) in der jeweils 
geltenden Fassung erreicht werden. Die Einstellungsbe-
hörde bestimmt die Ausbildungsstelle für das Modul.

(2) Umfang und Inhalt des Grundausbildungsmoduls er-
geben sich aus der entsprechenden Anwendung der Ver-
ordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Lauf-
bahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 
des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-
Westfalen und aus der Anlage 1 dieser Verordnung.

(3) Zur Gewährleistung der einheitlichen, auf das 
Grundausbildungsmodul aufbauenden Führungsausbil-
dung fi nden ein Abgleich und eine Anpassung der im 
Grundausbildungsmodul vermittelten Kompetenzen im 
Modul Kompetenznachweis und -angleichung (Num-
mer 1.2 nach Anlage 1 dieser Verordnung) statt. 

§ 11
Dezentrale Module

(1) Die dezentralen Module (Nummern 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 
3.6 und 4.1 nach Anlage 1 dieser Verordnung) dienen der 
praktischen Ausbildung durch verschiedene Berufs- oder 
Freiwillige Feuerwehren sowie eine Verwaltungsbehörde. 
Die ausbildenden Feuerwehren müssen über hauptamt-
liche Kräfte verfügen und Brandschutzdienststelle im 
Sinne des §  25 des Gesetzes über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz sein.

(2) Umfang und Inhalt der Ausbildung in diesen Modu-
len ergeben sich aus der Anlage 1 dieser Verordnung. 

§ 12
Zentrale Module

(1) Die zentralen Module dienen der lehrgangsgebunde-
nen Ausbildung in Theorie und Praxis durch zentrale 
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Ausbildungsstellen (Nummern 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 3.3 und 
3.5 nach Anlage 1 dieser Verordnung) sowie der Ab-
nahme des mündlichen Teils der Laufbahnprüfung 
(Nummer 4.2 nach Anlage 1 dieser Verordnung).

(2) Umfang und Inhalt der Ausbildung in diesen Modu-
len ergeben sich aus der entsprechenden Anwendung der 
Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die 
Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahn-
gruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen und aus der Anlage 1 dieser Ver-
ordnung. 

§ 13
Beurteilung

(1) Die Leistungen der Brandreferendarinnen und 
Brandreferendare während der Ausbildung sind für je-
des Modul einzeln zu beurteilen. 

(2) Die jeweilige Betreuerin oder der jeweilige Betreuer 
hat über die Leistungen im Grundausbildungsmodul so-
wie in den weiteren dezentralen Modulen einen Befähi-
gungsbericht (Anlage 2 dieser Verordnung) zu fertigen 
und die Vermittlung der geforderten Kompetenzen zu be-
scheinigen.

(3) Die Ausbildungsstellen für die zentralen Module mit 
Ausnahme des Moduls Nummer 4.2 nach Anlage 1 dieser 
Verordnung haben den Lernerfolg durch Leistungsnach-
weise festzustellen. 

(4) Wurde das Ausbildungsziel eines Moduls nicht er-
reicht, ist das Modul zu wiederholen. Die zentrale Koor-
dinierungsstelle ist von der Ausbildungsstelle zu unter-
richten, um den weiteren Ausbildungsverlauf zu koordi-
nieren. Die Einstellungsbehörde verlängert die 
Ausbildung im erforderlichen Umfang.

(5) Der Befähigungsbericht sowie das Ergebnis der Leis-
tungsnachweise sind den Brandreferendarinnen und 
Brandreferendaren jeweils spätestens am letzten Tag ei-
nes Moduls mitzuteilen und im Rahmen eines Beurtei-
lungs- beziehungsweise Abschlussgespräches zu erläu-
tern. Eine Abschrift des Befähigungsberichtes sowie das 
Endergebnis der Leistungsnachweise des jeweiligen Aus-
bildungsmoduls sind der zentralen Koordinierungsstelle 
sowie der Einstellungsbehörde zu übersenden und zur 
Ausbildungsakte zu nehmen. 

Kapitel 3
Laufbahnprüfung

Abschnitt 1
Allgemeines

§ 14
Zweck

In der Laufbahnprüfung haben die Brandreferendarin-
nen und Brandreferendare als zu prüfende Personen 
nachzuweisen, dass sie wissenschaftliche Kenntnisse an-
zuwenden verstehen, einschlägige Gesetze und Vorschrif-
ten beherrschen und über die Kompetenzen verfügen, die 
für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Laufbahn des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuer-
wehrtechnischen Dienstes erforderlich sind.

§ 15
Prüfungsausschuss

(1) Die Laufbahnprüfung ist vor einem Prüfungsaus-
schuss für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der 
Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes 
abzulegen.

(2) Die jeweiligen Prüfungsausschüsse bestehen je aus 
einer oder einem Vorsitzenden und drei Beisitzerinnen 
oder Beisitzern, die die Laufbahnprüfung des zweiten 
Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehr-
technischen Dienstes oder eine ihr entsprechende Prü-
fung erfolgreich abgelegt haben müssen.

(3) Die Direktorin oder der Direktor des Instituts der 
Feuerwehr Nordrhein-Westfalen oder deren oder dessen 
Vertretung ist Gesamtvorsitzende oder Gesamtvorsitzen-
der der Prüfungsausschüsse. Das für Inneres zuständige 

Ministerium kann weitere Vertreterinnen und Vertreter 
festlegen. 

(4) Als Mitglieder der Prüfungsausschüsse sind vorzu-
schlagen:

1.  Angehörige von Landesdienststellen gemeinsam durch 
die für Inneres zuständigen Ministerien der Länder,

2.  Angehörige von kommunalen Dienststellen gemein-
sam durch die Kommunalen Spitzenverbände auf 
Bundesebene und

3.  Angehörige von betrieblichen Feuerwehren durch den 
Werkfeuerwehrverband Deutschland.

(5) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse werden von 
dem für Inneres zuständigen Ministerium für die Dauer 
von vier Jahren aus den vorgeschlagenen Mitgliedern be-
rufen. Die Wiederberufung ist zulässig. Die Berufung ist 
zu widerrufen, wenn die Gründe, die für die Berufung 
maßgebend waren, weggefallen sind. Scheidet ein beru-
fenes Mitglied aus, so kann für den Rest der Berufungs-
periode eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger berufen 
werden.

(6) Die oder der Gesamtvorsitzende legt die Besetzung 
der jeweiligen Prüfungsausschüsse mit dem Vorsitz sowie 
den Beisitzerinnen und Beisitzern aus der Gruppe der 
berufenen Mitglieder fest. 

(7) Die Entscheidungen des Prüfungsausschusses wer-
den mit Stimmenmehrheit getroffen. Stimmenthaltung 
ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden.

§ 16
Durchführung der Laufbahnprüfung

(1) Die Laufbahnprüfung wird am Institut der Feuer-
wehr Nordrhein-Westfalen abgelegt.

(2) Die Laufbahnprüfung fi ndet am Ende des zweiten 
Ausbildungsjahres statt und besteht aus einem schrift-
lichen Teil und einem mündlichen Teil. Der schriftliche 
Teil besteht aus:

1.  dem schriftlichen Teil der Facharbeit und

2.  zwei Klausuren. 

Der mündliche Teil besteht aus:

1.  dem mündlichen Teil der Facharbeit,

2.  einer Planübung und 

3.  einer Fallbearbeitung.

(3) Die Prüfungsbestandteile erstrecken sich inhaltlich 
über die Kompetenzfelder nach Anlage 1 dieser Verord-
nung.

(4) Die einzelnen Bestandteile der Laufbahnprüfung 
gelten als bestanden, wenn sie mit mindestens fünf 
Punkten bewertet wurden.

(5) Über die Folgen eines Täuschungsversuches oder ei-
nes erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entscheidet 
der Prüfungsausschuss. Er kann nach der Schwere der 
Verfehlung die Wiederholung einzelner oder mehrerer 
Prüfungsleistungen anordnen oder die Laufbahnprüfung 
für nicht bestanden erklären.

(6) Die Laufbahnprüfung ist nicht öffentlich. Die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann Personen, 
bei denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, insbeson-
dere der Ausbildungsleitung oder Vertreterinnen und Ver-
tretern der Personalvertretung, mit Zustimmung der zu 
prüfenden Person gestatten, als Zuhörerin oder Zuhörer 
bei den mündlichen Teilen der Laufbahnprüfung zuge-
gen zu sein. Beauftragte des für Inneres zuständigen Mi-
nisteriums sind berechtigt, der Laufbahnprüfung beob-
achtend beizuwohnen.

(7) Die Prüfungsergebnisse werden durch den Prüfungs-
ausschuss in nicht öffentlicher Sitzung festgelegt.

§ 17
Krankheit und Abbruch der Laufbahnprüfung

(1) Ist die zu prüfende Person durch Krankheit oder 
sonstige von ihr oder ihm nicht zu vertretende Umstände 
an der Ablegung der Laufbahnprüfung oder einzelner 
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Prüfungsteile verhindert, so hat sie oder er dies in geeig-
neter Form nachzuweisen.

(2) Eine zu prüfende Person kann in besonderen Fällen 
mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses von der Laufbahnprüfung zurücktre-
ten.

(3) Bricht eine zu prüfende Person aus Gründen nach 
Absatz  1 oder 2 die Laufbahnprüfung ab, so wird die 
Laufbahnprüfung an einem von der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin 
fortgesetzt. Dabei ist zu entscheiden, ob und in welchem 
Umfang die bereits abgelegten Prüfungsteile anzurech-
nen sind.

(4) Wenn eine zu prüfende Person ohne ausreichende 
Entschuldigung zu einzelnen Prüfungsterminen nicht 
erscheint oder eine Prüfungsleistung ohne ausreichende 
Entschuldigung nicht erbringt, so wird dieser Teil der 
Laufbahnprüfung mit ungenügend (null Punkte) be-
wertet.

Abschnitt 2
Facharbeit als Prüfungsbestandteil

§ 18
Zweck der Facharbeit

Die Facharbeit dient dazu, den Transfer der vorhandenen 
theoretischen und praktischen Kenntnisse bei der Lö-
sung komplexer Aufgaben in die Praxis zu erbringen. 
Die zu prüfende Person soll zeigen, dass sie oder er eine 
Aufgabe aus der Praxis richtig erfassen, das Ergebnis 
methodisch erarbeiten, klar darstellen und nachvollzieh-
bar begründen kann. Die zu prüfende Person wird hierzu 
von der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter 
betreut.

§ 19
Bestandteile

Die Facharbeit besteht aus einem schriftlichen und ei-
nem mündlichen Teil, die Bestandteile des jeweiligen 
Teils der Laufbahnprüfung sind.

Abschnitt 3
Schriftlicher Teil der Laufbahnprüfung

§ 20
Schriftlicher Teil der Facharbeit

(1) Der schriftliche Teil der Facharbeit (Facharbeit Teil I) 
mündet in der Erstellung einer Entscheidungsvorlage 
oder eines Fachartikels sowie einer Methodik-, Literatur- 
und Quellendokumentation. Die Entscheidungsvorlage 
soll sich in Inhalt und Aufbau an einer Ratsvorlage oder 
einer Vorlage für Hauptverwaltungsbeamtinnen oder 
Hauptverwaltungsbeamte oder politische Entschei-
dungsträgerinnen oder Entscheidungsträger orientieren. 
Der Fachartikel soll sich in Inhalt und Aufbau an einer 
fachlichen Abarbeitung und Lösung einer technischen, 
rechtlichen oder organisatorischen Problemstellung ori-
entieren.

(2) Das Thema der Facharbeit Teil I wird der zu prüfen-
den Person zu Beginn des zentralen Ausbildungsmoduls 
Personal- und Sozialkompetenz, gruppendynamische 
Prozesse, Projektmanagement (Nummer 3.1 nach Anlage 
1 dieser Verordnung) zugeteilt. Die oder der Gesamtvor-
sitzende der Prüfungsausschüsse legt zugleich Form und 
Umfang der Facharbeit Teil I fest. Die zu prüfende Per-
son hat die Facharbeit Teil I zum Ende des zentralen 
Ausbildungsmoduls strategische Leitung und Führung 
(Nummer  3.5 nach Anlage 1 dieser Verordnung) bei der 
oder dem Gesamtvorsitzenden der Prüfungsausschüsse 
einzureichen. 

(3) Die Facharbeit Teil I ist in allen Teilen ohne fremde 
Hilfe und ohne Benutzung anderer als der in der Quel-
len- und Literaturdokumentation angeführten Unterla-
gen anzufertigen. Hierüber ist eine schriftliche Erklä-
rung der zu prüfenden Person abzugeben und der Fach-
arbeit Teil I beizufügen. 

(4) Verzögert sich die Abgabe der Facharbeit Teil I durch 
einen von der prüfenden Person nicht zu verantworten-

den Grund, so kann die oder der Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses die Abgabefrist nach der Dauer der 
Verhinderung einmalig um maximal bis zu acht Wochen 
verlängern. Reicht eine zu prüfende Person aus einem 
von ihr oder ihm zu verantwortenden Grund die schrift-
liche Ausarbeitung nicht oder nicht rechtzeitig ein, so ist 
die Prüfungsleistung mit ungenügend (null Punkte) zu 
bewerten.

(5) Die Facharbeit Teil I ist von zwei Beisitzerinnen oder 
Beisitzern unabhängig voneinander zu bewerten. Der 
Mittelwert aus beiden Bewertungen ergibt die Gesamt-
bewertung der Facharbeit Teil I. Bei abweichenden Be-
wertungen von mehr als drei Punkten entscheidet die 
oder der Vorsitzende über die Gesamtbewertung. 

(6) Wurde die Facharbeit Teil I nicht bestanden, so kann 
sie einmalig wiederholt werden. Die Einstellungsbehörde 
verlängert die Ausbildung hierbei um sechs Monate 
(Wiederholungsphase). Zur Wiederholung wählt die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ein neues 
Thema aus, das der zu prüfenden Person spätestens nach 
sechs Wochen nach dem Nichtbestehen zugeteilt wird. 

(7) In der Wiederholungsphase hat die zu prüfende Per-
son die Facharbeit Teil I innerhalb von vier Wochen nach 
der Zuteilung des Themas einzureichen, in denen keine 
weiteren Ausbildungsmodule stattfi nden. Der Prüfungs-
ausschuss legt im Benehmen mit der Ausbildungsleitung 
fest, welche Ausbildungsinhalte in der übrigen Zeit der 
Widerholungsphase erneut abzuleisten sind, um der zu 
prüfenden Person Kompetenzen erneut zu vermitteln.   

§ 21

Klausuren

(1) Im zentralen Ausbildungsmodul strategische Leitung 
und Führung (Nummer 3.5 nach Anlage 1 dieser Verord-
nung) sind zwei Klausuren zu je vier Zeitstunden zu fer-
tigen. 

(2) Die beiden Klausuren werden an zwei aufeinander 
folgenden Tagen geschrieben.

(3) Jede Klausur ist von zwei Beisitzerinnen oder Beisit-
zern oder anderen berufenen Mitgliedern im Sinne des 
§ 15 Absatz 5 unabhängig voneinander zu beurteilen. Bei 
abweichenden Bewertungen von mehr als drei Punkten 
entscheidet die oder der Vorsitzende über das Ergebnis.

(4) Das arithmetische Mittel der Punktwerte der beiden 
Klausuren ergibt die Gesamtnote für beide Klausuren.

(5) Wurden beide Klausuren nicht bestanden oder eine 
der Klausuren mit null Punkten oder einem Punkt bewer-
tet, gelten die Klausuren insgesamt als nicht bestanden. 
Insgesamt nicht bestandene Klausuren können im nächs-
ten halbjährlichen Prüfungsturnus einmalig wiederholt 
werden. Die Einstellungsbehörde verlängert die Ausbil-
dung hierbei um sechs Monate (Wiederholungsphase). 
Wurde neben den Klausuren auch die Facharbeit Teil I 
nicht bestanden, fi ndet nur eine Wiederholungsphase für 
beide Bestandteile des schriftlichen Teils der Laufbahn-
prüfung statt. Der Prüfungsausschuss legt im Benehmen 
mit der Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter 
fest, welche Ausbildungsinhalte in der Zeit bis zur Wie-
derholung der Klausuren erneut abzuleisten sind, um der 
zu prüfenden Person Kompetenzen erneut zu vermitteln.   

Abschnitt 4

Mündlicher Teil der Laufbahnprüfung

§ 22

Zulassung zum mündlichen Teil der Laufbahnprüfung

(1) Die zu prüfende Person ist zum mündlichen Teil der 
Laufbahnprüfung zugelassen, wenn

1.  die Ausbildungsziele in den Ausbildungsmodulen er-
reicht wurden (Anlage 3 dieser Verordnung),

2.  die Facharbeit Teil I mit mindestens 5 Punkten bewer-
tet wurde und

3.  das Gesamtergebnis der Klausuren mindestens 5 
Punkte beträgt und keine der beiden Klausuren mit 
null Punkten oder einem Punkt bewertet wurde.
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(2) Spätestens eine Woche vor der mündlichen Prüfung 
sind der zu prüfenden Person der Beschluss über die Zu-
lassung zum mündlichen Teil der Laufbahnprüfung und 
die Ergebnisse der Facharbeit Teil I sowie der Klausuren 
schriftlich mitzuteilen. 

(3) Wer zum mündlichen Teil der Laufbahnprüfung nicht 
zugelassen ist, hat die Laufbahnprüfung insgesamt nicht 
bestanden.

§ 23
Mündlicher Teil der Facharbeit

(1) Der mündliche Teil der Facharbeit (Facharbeit Teil II) 
ist die Verteidigung der Facharbeit Teil I vor dem Prü-
fungsausschuss.

(2) Im Rahmen der Verteidigung werden die Ergebnisse 
vor dem Prüfungsausschuss 15 Minuten präsentiert und 
in einem halbstündigen Fachgespräch diskutiert. 

(3) Das arithmetische Mittel der Punktwerte der beiden 
Teile der Facharbeit ergibt die Gesamtnote für die Fach-
arbeit.

§ 24
Planübung

(1) In der Planübung „Führung eines Verbandes“ hat die 
zu prüfende Person den Nachweis zu erbringen, dass sie 
oder er zur Leitung eines taktischen Verbandes beste-
hend aus mehreren Zügen auch verschiedener Organisa-
tionen an Einsatzstellen im Rahmen eines Brandeinsat-
zes, einer technischen Hilfeleistung oder eines ABC-Ein-
satzes befähigt ist. Die Dauer der Planübung soll je zu 
prüfende Person 60 Minuten nicht wesentlich über-
schreiten.

(2) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hat darauf hinzuwirken, dass die zu prüfende Person in 
geeigneter Weise geprüft wird. Angehörige der Laufbahn 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des 
feuerwehrtechnischen Dienstes können durch den Prü-
fungsausschuss zur Mitwirkung bei der Planübung her-
angezogen werden.

§ 25
Fallbearbeitung

(1) Die Fallbearbeitung besteht aus einem der Bereiche 
„Gefahrenprävention“ und „Amtsführung“. Die zu prü-
fende Person erhält für einen der Bereiche einen kom-
pletten Bauantrag, Teile eines Bauantrags oder schrift-
liche Unterlagen eines Vorgangs. Sie oder er hat 40 Mi-
nuten Zeit, um sich in die Thematik einzuarbeiten. 
Anschließend soll sie oder er vor dem Prüfungsausschuss 
im Rahmen eines Vortrags den Sachverhalt darstellen 
und im Rahmen eines „Architekten- beziehungsweise 
Dezernentengespräches“ seine Ergebnisse präsentieren 
sowie ihre oder seine Absichten erläutern und umsetzen.

(2) In der Fallbearbeitung soll die zu prüfende Person 
zeigen, dass sie oder er die Grundkenntnisse des Verwal-
tungshandelns, der Betriebswirtschaftslehre sowie der 
Personal- und Menschenführung beherrscht und zur Lö-
sung praktischer Aufgabenstellungen einsetzen kann. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
hat darauf hinzuwirken, dass die zu prüfende Person in 
geeigneter Weise geprüft wird. Angehörige der Laufbahn 
des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des 
feuerwehrtechnischen Dienstes können durch den Prü-
fungsausschuss zur Mitwirkung bei der Fallbearbeitung 
herangezogen werden.

(4) Die durchschnittliche Dauer des Vortrages ein-
schließlich des anschließenden Gespräches soll für jede 
zu prüfende Person in der Regel nicht mehr als 30 Minu-
ten betragen.

§ 26
Wiederholung des mündlichen Teils 

der Laufbahnprüfung

(1) Wurde einer der Bestandteile der mündlichen Prü-
fung mit weniger als zwei Punkten oder wurden zwei der 
Bestandteile mit weniger als fünf Punkten bewertet, ist 

der mündliche Teil der Laufbahnprüfung nicht bestan-
den. 

(2) Wurde der mündliche Teil der Laufbahnprüfung 
nicht bestanden, kann er einmalig wiederholt werden. 
Die Einstellungsbehörde verlängert die Ausbildung hier-
bei um sechs Monate (Wiederholungsphase). 

(3) Der Prüfungsausschuss legt im Benehmen mit der 
Ausbildungsleiterin oder dem Ausbildungsleiter fest, 
welche Ausbildungsinhalte in der Zeit der Wiederho-
lungsphase erneut abzuleisten sind, um der zu prüfenden 
Person Kompetenzen erneut zu vermitteln.   

(4) Fällt unter Absatz 1 auch die Facharbeit Teil II, so ist 
die Facharbeit in beiden Teilen zu wiederholen. Dies gilt 
nicht, wenn die Facharbeit Teil I bereits im Rahmen einer 
Wiederholungsphase nach §  20 Absatz  6 erstellt wurde, 
da in diesem Fall die Laufbahnprüfung insgesamt nicht 
bestanden ist.

(5) Zur Wiederholung des Prüfungselements Facharbeit 
gelten § 20 Absatz 6 und 7 sowie § 23 entsprechend.

§ 27

Gesamtergebnis der Laufbahnprüfung

(1) Nach der Laufbahnprüfung stellt der Prüfungsaus-
schuss entsprechend den Ergebnissen der einzelnen Prü-
fungsbestandteile unter Berücksichtigung der Leistun-
gen im zweiten Ausbildungsjahr das Gesamtergebnis der 
Laufbahnprüfung fest und gibt es der geprüften Person 
bekannt. Die Laufbahnprüfung ist bestanden, wenn die 
einzelnen Bestandteile des schriftlichen Teils der Lauf-
bahnprüfung und der mündliche Teil der Laufbahn-
prüfung bestanden wurden.

(2) Zur Ermittlung des Gesamtergebnisses werden die 
Punkte aus den Beurteilungen der Ausbildungsmodule 
im zweiten Ausbildungsjahr und die Punkte der Prü-
fungsteile der Laufbahnprüfung mit Gewichtungsfakto-
ren multipliziert, die Produktwerte addiert und der 
Summenwert wird durch 100 geteilt.

Die Einzelleistungen aus diesem Ausbildungsabschnitt 
und den Prüfungsteilen werden wie folgt gewichtet:

Ausbildungsmodule / Prüfungsteile
Gewichtungs-
faktor

zentrales Modul Personal- und Sozialkom-
petenz, gruppendynamische Prozesse, Pro-
jektmanagement (Nummer 3.1 nach Anlage 
1 dieser Verordnung) 5
dezentrales Modul Personal- und Sozial-
kompetenz, Projektmanagement (Num-
mer 3.2 nach Anlage 1 dieser Verordnung) 5
zentrales Modul Recht und Management 
(Nummer 3.3 nach Anlage 1 dieser Verord-
nung) 5
dezentrales Modul Recht und Management 
(Nummer 3.4 nach Anlage 1 dieser Verord-
nung) 5
zentrales Modul strategische Leitung und 
Führung (Nummer  3.5 nach Anlage 1 die-
ser Verordnung) 5
dezentrales Modul strategische Leitung 
und Führung (Nummer  3.6 nach Anlage 1 
dieser Verordnung) 5
Facharbeit (Gesamtnote) 15
Klausuren (Gesamtnote) 15
Planübung 20
Fallbearbeitung 20

(3) Das Gesamtergebnis ist im Prüfungszeugnis (Anla-
gen 4a bis 4c dieser Verordnung) in ganzen Noten, aber 
mit differenziertem Punktwert gemäß § 9 Absatz 2 anzu-
geben. Die geprüfte Person hat die Laufbahnprüfung be-
standen, wenn das Gesamtergebnis mit mindestens aus-
reichend bewertet wurde und kein Fall von § 26 Absatz 4 
Satz 2 vorliegt.
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§ 28
Niederschrift

Über die einzelnen Prüfungsergebnisse ist für jede ge-
prüfte Person eine Niederschrift (Anlage 5 dieser Verord-
nung) zu fertigen. Die Niederschrift ist mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. Eine Zweitausfertigung der Nie-
derschrift ist zur Personalakte zu nehmen. Die Nieder-
schrift kann auch in elektronischer Form erfolgen.

§ 29
Prüfungszeugnis

Über das Ergebnis der Laufbahnprüfung erhält die ge-
prüfte Person ein Prüfungszeugnis (Anlage 4a bis 4c die-
ser Verordnung) oder eine schriftliche Mitteilung des 
Nichtbestehens. Eine Zweitausfertigung des Zeugnisses 
oder der Mitteilung ist zur Personalakte zu nehmen.

§ 30
Wiederholung der Prüfung

(1) Wer die Laufbahnprüfung nicht bestanden hat, kann 
sie einmal wiederholen.

(2) Die Laufbahnprüfung ist vollständig zu wiederholen. 
Einzelne Prüfungsteile können nicht erlassen werden. 
Die Einstellungsbehörde verlängert die Ausbildung in 
dem erforderlichen Umfang.

Teil 3
Berufl iche Entwicklung in der Laufbahngruppe 2 des 

feuerwehrtechnischen Dienstes

§ 31
Beginn der Einführungszeit

Die Einführungszeit für die Beamtinnen und Beamten 
kann jeweils zum 1. April oder 1. Oktober eines Jahres 
begonnen werden. § 4 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 32
Inhalte

(1) Die §§ 7 bis 30 gelten für die berufl iche Entwicklung 
entsprechend.

(2) Umfang und Inhalt der Einführungszeit entsprechen 
dem zweiten Ausbildungsjahr für Brandreferendarinnen 
und Brandreferendare, beginnend mit dem zentralen Aus-
bildungsmodul Personal- und Sozialkompetenz, gruppen-
dynamische Prozesse, Projektmanagement (Nummer. 3.1 
nach Anlage 1 dieser Verordnung). Die Einführungszeit 
von insgesamt einem Jahr kann auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten nach Ausbildungsmodulen gegliedert 
auf zwei Jahre verteilt werden.

(3) Die Beförderungsprüfung entspricht der Laufbahn-
prüfung für Brandreferendarinnen und Brandreferen-
dare. Sie schafft die Voraussetzungen für eine berufl iche 
Entwicklung nach den laufbahnrechtlichen Vorgaben. 
Ein Anspruch auf Beförderung ergibt sich hieraus nicht.

(4) Beamtinnen und Beamte in der berufl ichen Entwick-
lung, die die Laufbahnprüfung endgültig nicht bestan-
den haben, verbleiben in ihrer bisherigen Laufbahn.

Teil 4
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 33
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung tritt die Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes 
der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Diens-
tes im Land Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2010 
(GV. NRW. S.  166), die zuletzt durch Verordnung vom 
25. November 2020 (GV. NRW. S. 1122) geändert worden 
ist, außer Kraft.

(2) Die Durchführung einer Ausbildung oder einer be-
rufl ichen Entwicklung, die bis zum 31. März 2023 abge-

schlossen werden kann, richtet sich nach den Vorschrif-
ten der in Absatz 1 Satz 2 genannten Verordnung.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Juni 2021

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l
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Anlage 2 

Befähigungsbericht  
nach §13 Abs. (2), VAP2.2-Feu 

 
über den / die ___________________________________ 

für das dezentrale Ausbildungsmodul ______ von ____________ bis ______________ 

bei ____________________________________________ 

 

(I) Beschreibung der erbrachten Leistungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II) Beschreibung der vermittelten Kompetenzen 
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(III) Fazit des Befähigungsberichtes 
 
Aufgrund der obigen Ausführungen wird die Leistung nach §9 Abs. (1), 
VAP2.2-Feu mit  
 

Punkte Note in Worten 
   

 
bewertet. 
 
Das Ausbildungsziel wurde erreicht (mind. fünf Punkte) / nicht erreicht (weniger 
als fünf Punkte). 
 
Begründung bei Nichterreichen des Ausbildungsziels: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Datum, Unterschrift, Amtsbezeichnung des Betreuers / der Betreuerin der 
Ausbildungsstelle) 

 
 
 

(Datum, Unterschrift des / der Auszubildenden) 
 
 

 
(Datum, Unterschrift der Ausbildungsleitung) 
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Anlage 3 

Meldung zum mündlichen Teil Laufbahnprüfung 

und abschließende Beurteilung 

 

 
Meldung von Herrn* / Frau* 
 

 

 
zur Laufbahnprüfung des Jahres 
 

 

 

Die abschließende Beurteilung über das Ausbildungsjahr lautet: 
 

 
Ausbildungsmodule / Prüfungsteile  
 

 
Punkte 

 
Note 

zentrales Modul Personal- und Sozialkompetenz, 
gruppendynamische Prozesse, Projektmanagement  
(Nummer 3.1) 

  

dezentrales Modul Personal- und Sozialkompetenz, 
Projektmanagement  
(Nummer 3.2) 

  

zentrales Modul Recht und Management  
(Nummer 3.3) 
 

  

dezentrales Modul Recht und Management  
(Nummer 3.4) 
 

  

zentrales Modul strategische Leitung und Führung  
(Nummer 3.5) 
 

  

dezentrales Modul strategische Leitung und 
Führung (Nummer 3.6) 
 

  

 

 

 

 

Datum, Unterschrift der Ausbildungsleitung 
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Anlage 4 (a) 
Prüfungszeugnis Brandreferendarin / Brandreferendar 

 

INSTITUT DER FEUERWEHR 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

 
 
 

Z E U G N I S 
 
 
 

hat am  
 

vor dem 
Prüfungsausschuss 

für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des feuerwehrtechnischen Dienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

die Laufbahnprüfung für die Laufbahn des 
ZWEITEN EINSTIEGSAMTES DER LAUFBAHNGRUPPE 2 

DES FEUERWEHRTECHNISCHEN DIENSTES 
 
 

mit dem Gesamtergebnis  
 
 
 

bestanden. 
 
 

Er/Sie ist berechtigt, die Bezeichnung Brandassessor/in zu führen. 
 
 
 
 

Münster,  
 
 

Die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses 
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Anlage 4 (b) 
Prüfungszeugnis berufliche Entwicklung in der Laufbahngruppe 2 

 

INSTITUT DER FEUERWEHR 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

 
 
 

Z E U G N I S 
 
 
 
 

hat am  
 

vor dem 
Prüfungsausschuss 

für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des feuerwehrtechnischen Dienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

die Prüfung für die Laufbahn des 
 

ZWEITEN EINSTIEGSAMTES DER LAUFBAHNGRUPPE 2 
DES FEUERWEHRTECHNISCHEN DIENSTES 

 
 

mit dem Gesamtergebnis  
 
 
 

bestanden. 
 
 

Münster,  
 
 
 

Die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses 
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Anlage 4 (c) 
Prüfungszeugnis Angehörige/Angehöriger von Werkfeuerwehren 

 
INSTITUT DER FEUERWEHR 

NORDRHEIN-WESTFALEN 
 
 

Z E U G N I S 
 
 
 
 
 
 

hat als Angehörige / Angehöriger einer Werkfeuerwehr am  
 

vor dem 
Prüfungsausschuss 

für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des feuerwehrtechnischen Dienstes 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
 

die Laufbahnprüfung für die Laufbahn des 
ZWEITEN EINSTIEGSAMTES DER LAUFBAHNGRUPPE 2 

DES FEUERWEHRTECHNISCHEN DIENSTES 
 

mit dem Gesamtergebnis  
 
 
 

bestanden. 
 
 
 

Münster,  
 
 
 

Die/der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses 
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Anlage 5 

Prüfungsniederschrift über die Laufbahnprüfung 

 

Name:   

 

wurde entsprechend der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des 
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen (VAP2.2-Feu) geprüft. 

Sie/Er war nach § 22 Absatz 1 der VAP2.2-Feu zur Laufbahnprüfung zugelassen. 

Anwesend: 

1.  als Vorsitzende/Vorsitzender 

2.  als 1. Beisitzerin/Beisitzer 

3.  als 2. Beisitzerin/Beisitzer 

4.  als 3. Beisitzerin/Beisitzer 

 

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet: 

Facharbeit Datum Punkte Note 
Teil 1    
Teil 2    
Gesamtnote    
 

Klausuren Datum Punkte Note 
Klausur 1    
Klausur 2    
 

Planübung 
Verbandsführerin/ 
Verbandsführer 

Datum Punkte Note 

    
 

Fallbearbeitung Datum Punkte Note 
    
 

Die Ausbildungsmodule wurden wie folgt bewertet: 

Ausbildungsmodule / Prüfungsteile  
 

Punkte Note 

zentrales Modul Personal- und Sozialkompetenz, 
gruppendynamische Prozesse, Projektmanagement  
(Nummer 3.1) 

  

dezentrales Modul Personal- und Sozialkompetenz, 
Projektmanagement    
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(Nummer 3.2) 
zentrales Modul Recht und Management  
(Nummer 3.3)   

dezentrales Modul Recht und Management  
(Nummer 3.4)   

zentrales Modul strategische Leitung und Führung  
(Nummer 3.5)   

dezentrales Modul strategische Leitung und Führung 
(Nummer 3.6)   

 

Berechnung des Gesamtergebnisses der Laufbahnprüfung: 

 Punkte Gewichtungsfaktor gewichtete Punkte 
zentrales Modul 3.1  5  

dezentrales Modul 3.2  5  
zentrales Modul 3.3  5  

dezentrales Modul 3.4  5  
zentrales Modul 3.5  5  

dezentrales Modul 3.6  5  
Facharbeit (Gesamtwert)  15  
Klausuren (Gesamtwert)  15  

Planübung  20  
Fallbearbeitung  20  

Summe   
Summe / 100   
 

Gesamtergebnis der Laufbahnprüfung: 

Punkte Note 
  
 

 

Das Ergebnis der Prüfung ist der geprüften Person durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses mitgeteilt worden. 

Münster, 

Der Prüfungsausschuss 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

für die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 
des feuerwehrtechnischen Dienstes 

   

Vorsitzende/Vorsitzender 

   

1. Beisitzerin/Beisitzer 

   

2. Beisitzerin/Beisitzer 

   



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 44 vom 21. Juni 2021750

3. Beisitzerin/Beisitzer 

– GV. NRW. 2021 S. 730
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221

Berichtigung der Verordnung zur Änderung 
der Vergabeverordnung NRW

Vom 9. Juni 2021

In der Verordnung zur Änderung der Vergabeverordnung 
NRW vom 29. April 2021 (GV. NRW. S.  566) wird Arti-
kel 1 Nummer 2 Buchstabe a wie folgt berichtigt:

Nach der erstmaligen Angabe „15. Juli“ wird ein Absatz 
eingefügt.

Düsseldorf, den 9. Juni 2021

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

D r.   V o l l m e i e r

– GV. NRW. 2021 S. 751

7134

Verordnung zur Änderung der Grundstücks-
wertermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen 
und der Verordnung über die Zentrale Kaufpreis-

sammlung der amtlichen Grundstückswert-
ermittlung Nordrhein-Westfalen

Vom 9. Juni 2021

Artikel 1
Änderung der Grundstückswertermittlungsverordnung 

Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des §  199 Absatz  2 des Baugesetzbuches in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634) verordnet die Landesregierung:

Die Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-
Westfalen vom 8. Dezember 2020 (GV. NRW. S.  1186) 
wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 werden nach der Angabe „(GV. NRW. 
S. 287)“ die Wörter „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

 b)  Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

   „(8) Für die Datensammlungen, Produkte und Be-
wertungen gelten im Übrigen die Vorschriften der 
Verordnung (EU) Nr.  2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72, L 127 
vom 23.5.2018, S.  2), des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. 
S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der jeweils gel-
tenden Fassung sowie die Vorschriften des Urhe-
berrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I 
S. 1273) in der jeweils geltenden Fassung über den 
Leistungsschutz für Datenbanken.“ 

2.  § 6 Absatz 4 Satz 1wird wie folgt gefasst:

  „Für die Mitglieder gelten die Vorschriften des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in 
der jeweils geltenden Fassung über den Ausschluss 
von Personen in Verwaltungsverfahren, die Aus-
übung ehrenamtlicher Tätigkeiten und die Ver-
schwiegenheitspfl icht entsprechend.“

3.  In § 7 Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Mit-
glieds“ die Wörter „in Schriftform“ gestrichen.

4.  § 11 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Der Stundensatz für diese Aufwandsentschädigung 
beträgt zwei Drittel des Honorarsatzes für Sachver-
ständige für Immobilienbewertung nach dem Justiz-
vergütungs- und -entschädigungsgesetz vom 5. Mai 
2004 (BGBl.  I S.  718, 776) in der jeweils geltenden 
Fassung.“

5.  § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Für die Leistungen der Gutachterausschüsse 
werden Gebühren und Auslagen nach der Vermes-
sungs- und Wertermittlungskostenordnung vom 
12. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 966) in der jeweils 
geltenden Fassung erhoben.“

6.  § 25 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

  „Überregionale Statistiken sind insbesondere landes-
weite Grundstücksmarktberichte nach §  42, länder-
übergreifende Grundstücksmarktberichte nach §  43, 
der Häuserpreisindex nach dem Bundesstatistikge-
setz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Ok-
tober 2016 (BGBl. I S. 2394) in der jeweils geltenden 
Fassung und die Kaufwertestatistik für Bauland und 
landwirtschaftliche Flächen nach dem Gesetz über 
die Preisstatistik in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 720-9, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung in der jeweils geltenden Fassung.“

7.  § 29 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Über die Festlegungen des Baugesetzbuches, der 
Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19. Mai 
2010 (BGBl.  I S.  639) in der jeweils geltenden Fas-
sung und dieser Verordnung hinaus wenden die Gut-
achterausschüsse und der Obere Gutachterausschuss 
die Richtlinien und ergänzenden Erläuterungen so-
wie Anwendungshinweise zur Immobilienwerter-
mittlungsverordnung an.“

8.  § 30 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

   „Das sind insbesondere Daten über Kapitalbe-
träge, Geldabfi ndungen, Verwertungserlöse sowie 
über Geldentschädigungen nach dem Flurberei-
nigungsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546) in der 
jeweils geltenden Fassung.“

 b)  Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „Für die Durchsetzung dieser Lieferverpfl ichtung 
gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. 
S. 156, ber. 2005 S. 818) in der jeweils geltenden 
Fassung.“

9.  § 34 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 6 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „3“ durch die An-
gabe „4“ ersetzt und nach den Wörtern „be-
rechtigten Interesses und die“ das Wort 
„schriftliche“ gestrichen.

  bb)  Satz 5 wird wie folgt gefasst:

    „Es wird des Weiteren regelmäßig angenom-
men bei Antragstellung von Seiten öffentlich 
bestellter und vereidigter, nach DIN EN ISO/
IEC 17024 durch eine hierzu nach dem Ak-
kreditierungsstellengesetz vom 31. Juli 2009 
(BGBl.  I S.  2625) in der jeweils geltenden 
Fassung akkreditierte Stelle zertifi zierter 
oder gerichtlich bestellter Sachverständiger 
für Grundstückswertermittlung zur Erstat-
tung eines Gutachtens.“

 b)  In Absatz 7 Satz 2 wird die Angabe „3“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt und nach den Wörtern „Ver-
wendungszwecks und die“ das Wort „schriftli-
che“ gestrichen.

10.  § 45 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Nummer 3 und 4 wird wie folgt gefasst:

  „3.  nach den Vorschriften des Bundeskleingar-
tengesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl.  I 
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S. 210) in der jeweils geltenden Fassung über 
die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen 
Obst- und Gemüseanbau und

  4.  nach den Vorschriften des Landesenteig-
nungs- und -entschädigungsgesetzes vom 20. 
Juni 1989 (GV. NRW. S.  366, ber. S.  570) in 
der jeweils geltenden Fassung über den Ent-
zug oder die Beschränkung von Eigentum 
oder Rechten an Grundstücken sowie die 
Höhe der Entschädigung für andere Vermö-
gensnachteile.“

 b)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) Mietwertgutachten werden erstattet nach 
den Vorschriften der Ersatzschulfi nanzierungs-
verordnung vom 18. März 2005 (GV. NRW. S. 230, 
ber. S.  424 und S.  635) in der jeweils geltenden 
Fassung über die angemessene ortsübliche Netto-
kaltmiete für die Mietfestsetzung der oberen 
Schulaufsichtsbehörde.“

 c)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) Stellungnahmen werden erstattet nach den 
Vorschriften des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozial-
datenschutz – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Januar 2001 (BGBl.  I S.  130) in 
der jeweils geltenden Fassung aus Anlass der Be-
antragung, Erbringung oder Erstattung einer So-
zialleistung nach dem Zehnten Buch Sozialge-
setzbuch.“

11.  § 59 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.“

12.  In Anlage 7 Nummer  4.7.3 werden die Wörter „Ge-
bietstypische Bodenrichtwerte“ durch das Wort „Bo-
denrichtwertübersichten“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung der Verordnung über die Zentrale Kaufpreis-
sammlung der amtlichen Grundstückswertermittlung 

Nordrhein-Westfalen

Auf Grund des § 199 Absatz 2 Nummer 4 des Baugesetz-
buches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. No-
vember 2017 (BGBl.  I S.  3634) verordnet die Landesre-
gierung:

Die Verordnung über die Zentrale Kaufpreissammlung 
der amtlichen Grundstückswertermittlung Nordrhein-
Westfalen vom 14. Februar 2017 (GV. NRW. S. 287) wird 
wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 17 wie 
folgt gefasst:

  „§ 17 Inkrafttreten“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Gutachter-
ausschussverordnung NRW vom 23. März 2004 
(GV. NRW. S.  146)“ durch die Wörter „Grund-
stückswertermittlungsverordnung Nordrhein-
Westfalen vom 8. Dezember 2020 (GV. NRW. 
S. 1186)“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 8 der Gutach-
terausschussverordnung NRW“ durch die Wör-
ter „§ 33 der Grundstückswertermittlungsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

  bb)  In Satz  4 wird die Angabe „Gutachteraus-
schussverordnung NRW“ durch die Wörter 
„Grundstückswertermittlungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

3.  In §  3 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „§  5 Ab-
satz 7, § 12 Absatz 2 und § 14 Absatz 2 der Gutachter-
ausschussverordnung NRW“ durch die Wörter „§  25 
Absatz 1 und 3, § 37 Absatz 3 und § 48 Absatz 3 der 
Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.

4.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „§ 8 Absatz 2 und 3 
der Gutachterausschussverordnung NRW“ durch 
die Wörter „§ 33 der Grundstückswertermittlungs-
verordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 Satz  1 wird die Angabe „Gutachter-
ausschussverordnung NRW“ durch die Wörter 
„Grundstückswertermittlungsverordnung Nord-
rhein-Westfalen“ ersetzt.

5.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „§ 8 der Gutach-
terausschussverordnung NRW“ durch die Wör-
ter „§ 33 der Grundstückswertermittlungsver-
ordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

  bb)  In Satz  2 werden die Wörter „§  12 Absatz  2 
und § 14 Absatz 2 der Gutachterausschussver-
ordnung NRW“ durch die Wörter „§  25 Ab-
satz  1, §  34 Absatz  8 und §  37 Absatz  3 der 
Grundstückswertermittlungsverordnung 
Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

 b)  In Absatz 3 werden die Wörter „§ 5 Absatz 7 und 
§  26 der Gutachterausschussverordnung NRW“ 
durch die Wörter „§  25 der Grundstückswerter-
mittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen“ er-
setzt.

 c)  In Absatz  4 werden die Wörter „§  1 Absatz  5 und 
§  21 Absatz  3 der Gutachterausschussverordnung 
NRW“ durch die Wörter „§ 13 und § 23 der Grund-
stückswertermittlungsverordnung Nordrhein-West-
falen“ ersetzt.

6.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 3 Satz 3 wird nach dem Wort „anlassbe-
zogene“ das Wort „schriftliche“ gestrichen.

 b)  In Absatz  4 Satz  3 wird nach den Wörtern „ent-
sprechend seiner“ das Wort „schriftlichen“ gestri-
chen.

7.  In § 12 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Gutachter-
ausschussverordnung NRW“ durch die Wörter 
„Grundstückswertermittlungsverordnung Nordrhein-
Westfalen“ ersetzt.

8.  In § 15 wird die Angabe „Gutachterausschussverord-
nung NRW“ durch die Wörter „Grundstückswerter-
mittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

9.  § 17 wird wie folgt gefasst:

 „§ 17
 Inkrafttreten

  Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 9. Juni 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 751
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Satzung zu europäischen Produktionen gemäß 
§ 77 Medienstaatsvertrag

Vom 7. Mai 2021

Aufgrund von §  77 Satz  4 Medienstaatsvertrag (MStV) 
vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) erlässt die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstal-
ten folgende Satzung:

1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweck, Geltungsbereich

(1) Zweck dieser Satzung ist die Darstellung der Vielfalt 
im deutschsprachigen und europäischen Raum und die 
Förderung von europäischen Film- und Fernsehprodukti-
onen.

(2) Diese Satzung gilt für Anbieter und Anbieterinnen 
fernsehähnlicher Telemedien nach Maßgabe des §  1 
Abs. 7 MStV. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung ist

1.  Katalog ein von einem Anbieter oder einer Anbieterin 
festgelegtes Gesamtangebot von Telemedien in Form 
einer Abfolge bewegter Bilder mit oder ohne Ton, un-
abhängig von deren jeweiliger Länge, soweit es sich 
nicht um eine Medienplattform im Sinne des §  2 
Abs.  2 Nr.  14 MStV handelt. Inhalte eines Katalogs 
können insbesondere Spielfi lme, Fernsehspiele, Serien, 
Nachrichten, Reportagen, Dokumentationen, Unter-
haltungs-, Informations-, Bildungs-, Beratungs-, 
Sport- oder Kindersendungen und vergleichbare Pro-
duktionen sein.

 Kein Katalog liegt vor, 

 a)  wenn audiovisuelle Inhalte lediglich im Zusam-
menhang mit entsprechender Textberichterstat-
tung von elektronischer Presse veröffentlicht wer-
den; dies ist nicht der Fall, wenn eine zusätzliche 
Sammlung solcher Inhalte in einem eigenständigen 
Video-Archiv zum individuellen Abruf bereitge-
stellt wird;

 b)  bei einem Videokanal eines Anbieters oder einer 
Anbieterin, auf dem lediglich kurze Werbevideos 
für Waren oder Dienstleistungen dieses Anbieters 
oder dieser Anbieterin abgerufen werden können;

2.  Film- und Fernsehproduktion jede für die Wiedergabe 
festgehaltene gestaltete Abfolge bewegter Bilder mit 
oder ohne Ton, die bei der Betrachtung den Eindruck 
einer Bewegung hervorruft, unabhängig vom gewähl-
ten technischen Aufnahme-, Speicher- oder Wiederga-
beverfahren, einschließlich Nachrichten, Sportbe-
richte, Spielshows, Werbeleistungen;

3.  europäisches Werk eine europäische Film- und Fern-
sehproduktion, das heißt

 a)  eine solche Produktion

  aa)  aus den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union;

  bb)  aus europäischen Drittländern, die Vertrags-
parteien des Europäischen Übereinkommens 
über grenzüberschreitendes Fernsehen des Eu-
roparates sind, sofern dieses Werk die Voraus-
setzungen nach Satz 2 erfüllt; 

 b)  eine solche Produktion, die im Rahmen der zwi-
schen der Europäischen Union und Drittländern 
im audiovisuellen Bereich geschlossenen Abkom-
men in Koproduktion hergestellt wird und die den 
in den einzelnen Abkommen jeweils festgelegten 
Voraussetzungen entspricht. 

  Produktionen im Sinne von Buchstabe a) sind Pro-
duktionen, die im Wesentlichen in Zusammenarbeit 
mit in einem oder mehreren der in den genannten Be-
stimmungen genannten Staaten ansässigen Autoren 

und Autorinnen sowie Arbeitnehmern und Arbeitneh-
merinnen geschaffen wurden und eine der drei folgen-
den Voraussetzungen erfüllen: 

  (1.) sie sind von einem oder mehreren in einem bzw. 
mehreren dieser Staaten ansässigen Produzenten oder 
Produzentinnen geschaffen worden; 

  (2.) ihre Produktion wird von einem oder mehreren in 
einem bzw. mehreren dieser Staaten ansässigen Pro-
duzenten oder Produzentinnen überwacht und tat-
sächlich kontrolliert; 

  (3.) der Beitrag von Koproduzenten und Koproduzen-
tinnen aus diesen Staaten zu den Gesamtproduktions-
kosten beträgt mehr als die Hälfte, und die Kopro-
duktion wird nicht von einem bzw. mehreren außer-
halb dieser Staaten niedergelassenen Produzenten 
oder Produzentinnen kontrolliert. 

  Produktionen, die danach keine europäischen Film- 
und Fernsehproduktionen sind, jedoch im Rahmen 
von bilateralen Koproduktionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern hergestellt werden, 
werden als europäische Film- und Fernsehproduktio-
nen betrachtet, sofern die Koproduzenten und Kopro-
duzentinnen aus der Europäischen Union einen mehr-
heitlichen Anteil der Gesamtproduktionskosten tra-
gen und die Produktion nicht von einem oder 
mehreren außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitglied-
staaten niedergelassenen Produzenten oder Produzen-
tinnen kontrolliert wird; 

4.  Titel in einem Katalog jede Film- und Fernsehproduk-
tion, die die Voraussetzungen nach Nummer 2 erfüllt 
mit folgenden ergänzenden Maßgaben

 a)  bei Spiel- und Fernsehfi lmen jeder Film in einem 
Katalog; unterschiedliche Filme in einem Fran-
chise stellen unterschiedliche Titel in einem Kata-
log dar;

 b)  bei Fernsehserien oder anderen Formaten, die in 
serieller Form, das heißt Episode für Episode, prä-
sentiert werden, eine Fernsehserie oder ein Format 
in serieller Form; hiervon kann auf begründeten 
Antrag eines Anbieters oder einer Anbieterin fern-
sehähnlicher Telemedien durch die zuständige 
Landesmedienanstalt durch die Kommission für 
Zulassung und Aufsicht (ZAK) insbesondere dann 
abgewichen werden, wenn in Bezug auf Dauer 
oder Produktionskosten eine Episode mit einem 
Fernsehfi lm vergleichbar ist.

2. Abschnitt: Anteil europäischer Werke

§ 3 
Grundsatz, Berechnung

(1) Anbieter und Anbieterinnen fernsehähnlicher Tele-
medien haben in geeigneter Weise sicherzustellen, dass 
der Anteil europäischer Film- und Fernsehproduktionen 
in ihren Katalogen im Durchschnitt von einem Halbjahr 
mindestens 30 vom Hundert entspricht.

(2) Die Berechnung nach Absatz  1 erfolgt auf der 
Grundlage der Gesamtzahl der Titel, die in jedem Halb-
jahr in dem betreffenden Katalog für Film- und Fernseh-
produktionen zur Verfügung gestellt werden.

(3) Hält ein Anbieter oder eine Anbieterin fernsehähnli-
cher Telemedien mehr als einen Katalog zum Abruf be-
reit, ist der Anteil nach Absatz 1 für jeden Katalog ge-
sondert sicherzustellen.

§ 4 
Anbieter mit geringen Umsätzen

(1) Anbieter oder Anbieterinnen fernsehähnlicher Tele-
medien mit geringen Umsätzen im Sinne des § 77 Satz 2 
MStV sind solche Anbieter oder Anbieterinnen, deren 
Jahresumsatz 2 Mio. EUR nicht überschreitet.

(2) Die Angaben, die für die Berechnung des fi nanziellen 
Schwellenwertes nach Absatz  1 herangezogen werden, 
beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und 
werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom 
Stichtag des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. 
Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich 
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der Mehrwertsteuer (MwSt.) und sonstiger indirekter 
Steuern oder Abgaben berechnet.

§ 5 
Anbieter mit geringen Zuschauerzahlen

(1) Ein Anbieter oder eine Anbieterin eines fernsehähn-
lichen Telemediums mit geringen Zuschauerzahlen im 
Sinne des § 77 Satz 2 MStV ist ein Anbieter oder Anbie-
terin, dessen oder deren Zahl an Zuschauern und Zu-
schauerinnen in einem Jahr weniger als 1 vom Hundert 
der Gesamtzahl der potenziellen Zuschauer und Zu-
schauerinnen in Deutschland in dem jeweiligen Markt-
segment (Abonnement-fernsehähnliche Telemedien, wer-
bebasierte fernsehähnliche Telemedien, transaktionsba-
sierte fernsehähnliche Telemedien) beträgt.

(2) Im Falle von Abonnement-Telemedien wird die Zahl 
an Zuschauern und Zuschauerinnen nach Absatz  1 
durch die Anzahl der Abonnements bestimmt, unabhän-
gig davon, ob die Nutzung in einem Haushalt durch 
mehrere Personen erfolgt. Sofern es sich hierbei nicht 
um ein Abonnement-Telemedium handelt, wird die Zahl 
an Zuschauern und Zuschauerinnen im Fall von werbefi -
nanzierten Telemedien durch die Anzahl der Nutzer und 
Nutzerinnen bestimmt. Bei Transaktions-Telemedien 
wird die Zahl an Zuschauern und Zuschauerinnen durch 
die Anzahl der für einen Einzelabruf zahlenden Kunden 
und Kundinnen bestimmt.

(3) Für die Gesamtzahl der potenziellen Zuschauer und 
Zuschauerinnen im Sinne des Absatzes 1 wird die An-
zahl der Personen zugrunde gelegt, die eine Zugangs-
möglichkeit zu fernsehähnlichen Telemedien haben.

§ 6 
Ausnahme wegen der Art oder des Themas 

des  fernsehähnlichen Telemediums

(1) Auf Antrag des Anbieters oder der Anbieterin eines 
fernsehähnlichen Telemediums kann die zuständige Lan-
desmedienanstalt durch die ZAK diesen oder diese von 
der Pfl icht nach §  3 zeitlich befristet befreien, wenn 

1.  der Anbieter oder die Anbieterin noch nicht länger als 
ein Jahr das Telemedium zur Nutzung bereit hält oder

2.  der Marktanteil des Anbieters oder Anbieterin unter 
drei von Hundert liegt oder

3.  der Anbieter oder die Anbieterin einen Spartenkata-
log zum Abruf von Film- und Fernsehproduktionen 
bereithält, bei dem mindestens 75 vom Hundert der 
gesamten verfügbaren Programmzeit einem speziellen 
Thema aus den Bereichen Bildung, Beratung oder In-
formation für ein begrenztes Publikum gewidmet ist.

(2) Der Anbieter oder die Anbieterin ist zur Darlegung 
und zum Beweis des Vorliegens der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 verpfl ichtet; in den Fällen der Nummer 3 
muss dabei glaubhaft gemacht werden, dass europäische 
Werke, die in Einklang mit der redaktionellen Ausrich-
tung des Katalogs stehen, im Markt nicht in ausreichen-
dem Umfang zur Verfügung stehen, um die gesetzliche 
Anforderung zu erfüllen.

(3) Die Pfl icht nach §  3 gilt nicht für Mediatheken von 
privaten Rundfunkveranstaltern, die sich an ausschließ-
lich an ein lokales Publikum richten.

3. Abschnitt: Herausstellung europäischer Werke

§ 7 
Angemessene Herausstellung

(1) Europäische Werke sind durch Anbieter und Anbiete-
rinnen fernsehähnlicher Telemedien angemessen in deut-
scher Sprache herauszustellen. Zur Herausstellung ge-
hört, dass europäische Werke durch Erleichterung des 
Zugangs zu diesen Werken gefördert werden. 

(2) Die Beurteilung, ob die Verpfl ichtung zur angemesse-
nen Herausstellung erfüllt wird, basiert auf einer Ge-
samtbetrachtung aller diesbezüglichen Maßnahmen des 
Anbieters oder der Anbieterin. Eine Herausstellung kann 
insbesondere gewährleistet werden durch die Einrich-
tung eines speziellen Bereichs für europäische Werke, der 
von der Hauptseite des Telemediums aus leicht wahr-

nehmbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar 
ist, in Verbindung mit

1.  der Möglichkeit, mit dem als Bestandteil dieses Tele-
mediums verfügbaren Suchwerkzeug nach europäi-
schen Werken zu suchen oder

2.  einer Präsenz europäischer Werke von 30 vom Hun-
dert auf der Hauptseite des Telemediums in Katego-
rien, die der Orientierung des Nutzers dienen, wie z.B. 
„Neuheiten“, „Aktuelle Highlights“ „Die besten 
Filme/Serien der…“ „Empfehlungen“, „Beliebt“.

4. Abschnitt: Verfahrensgrundsätze

§ 8
Auskunftsrechte 

(1) Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit kann die zustän-
dige Landesmedienanstalt durch die ZAK nach §  104 
Abs. 12 in Verbindung mit § 56 MStV insbesondere fol-
gende Angaben verlangen:

1.  Angaben über den Katalog sowie Art und Thema ei-
nes fernsehähnlichen Telemediums, insbesondere eine 
Liste mit nach Nationalitäten geordneten Werken, die 
im Katalog während eines Halbjahres verfügbar wa-
ren;

2.  Angaben über die Titel, die in jedem Halbjahr in dem 
betreffenden Katalog für Film- und Fernsehprodukti-
onen sowie für europäische Film- und Fernsehpro-
duktionen zur Verfügung gestellt werden;

3.  Angaben über den Umsatz und die Einnahmen des 
Anbieters oder der Anbieterin eines fernsehähnlichen 
Telemediums;

4.  Angaben über die Zahl von Zuschauern und Zuschau-
erinnen gemäß § 5 Abs. 2 sowie die Abrufzahlen von 
europäischen und nicht-europäischen Film- und Fern-
sehproduktionen eines fernsehähnlichen Telemedi-
ums;

5.  Angaben über die Art und Weise der Herausstellung 
europäischer Werke in einem fernsehähnlichen Tele-
medium.

(2) Soweit es zur Erfüllung der in dieser Satzung der zu-
ständigen Landesmedienanstalt übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist, kann diese bis zum Eintritt der Be-
standskraft ihrer Entscheidung von Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen die Erteilung von Auskünf-
ten sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen. Die 
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind 
verpfl ichtet, diese innerhalb einer angemessenen Frist zu 
erteilen oder herauszugeben. Die Verpfl ichtung erstreckt 
sich auf alle Informationen und Unterlagen, die dem Un-
ternehmen oder der Unternehmensvereinigung zugäng-
lich sind. Die zuständige Landesmedienanstalt kann vor-
geben, in welcher Form die Auskünfte zu erteilen sind. 
Vertreter des Unternehmens oder der Unternehmensver-
einigung können von der zuständigen Landesmedienan-
stalt zu einer Befragung bestellt werden. Gegenüber ju-
ristischen Personen sowie Personenvereinigungen, die 
keine Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen 
sind, gelten die Sätze 1 bis 5 entsprechend. Im Übrigen 
gelten § 59 Abs. 2 bis 4 und 5 Satz 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) entsprechend. 

§ 9 
Aufsichtsmaßnahmen bei Rechtsverstößen

(1) Verstößt ein Anbieter oder eine Anbieterin eines fern-
sehähnlichen Telemediums, der oder die nicht nach die-
ser Satzung von der Verpfl ichtung nach § 77 Satz 1 MStV 
ausgenommen ist, gegen § 77 MStV oder gegen diese Sat-
zung, kann die zuständige Landesmedienanstalt durch 
die ZAK dem Anbieter oder der Anbieterin zunächst un-
ter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur 
Nachbesserung geben. Dauert dieser Verstoß an, sind die 
erforderlichen Maßnahmen nach § 109 MStV zu treffen.

(2) Eine Untersagung oder Sperrung darf nicht erfolgen, 
wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur Bedeutung des 
Angebots für den Anbieter oder die Anbieterin und die 
Allgemeinheit steht. Eine Untersagung oder Sperrung 
darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht in anderer Weise 
erreicht werden kann. Die Untersagung oder Sperrung 
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ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht werden kann, auf 
bestimmte Arten und Teile von Angeboten oder zeitlich 
zu beschränken. Eine Entschädigung für Vermögens-
nachteile durch die Untersagung oder Sperrung wird 
nicht gewährt. 

5. Abschnitt: Schlussbestimmung

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Sind bis zum 
30. Juni 2021 übereinstimmende Satzungen nicht von al-
len Landesmedienanstalten erlassen und veröffentlicht 
worden, wird diese Satzung gegenstandslos. Der Vorsit-
zende der Direktorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt unter 
der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle Landes-
medienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 über-
einstimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht ha-
ben.

Düsseldorf, den 7. Mai 2021

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 753
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